
Kriterien für eine Antragseinreichung  

bei der Fidel Götz Stiftung 

 

 

 

1. Die Projektanträge müssen folgendes Kriterium erfüllen (k.o. Kriterium): 

Der Projektantrag entspricht dem Zweck der Stiftung gemäss §4 der Stiftungsstatuten: 

„ Zweck der Stiftung sind Ausschüttungen für karitative und kirchliche Zwecke. Darunter werden 

katholische karitative Vereinigungen im weitesten Sinne oder kirchliche Organisationen der römisch 

katholischen Kirche verstanden.“ 

 

2. Das vorliegende Projekt setzt eines der folgenden Schwerpunkte um: 

• Die Förderung der Frauen in (Führungspositionen) in der Kirche und katholischen Einrichtungen 

• Prozesse im Organisation- und Managementbereich 

• die finanzielle Unabhängigkeit der Ortskirchen Lateinamerikas 

• kirchliche Mikrofinanzierungsprojekte 

• Die Unterstützung des „Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen“ und deren 

Projekten in den Bereichen Religionspolitik, Sekten und Orthodoxie. 

 

 

 

3. Die Fidel Götz Stiftung beurteilt die Projektanträge nach folgenden Kriterien: 

 

• zum Nutzen der Kirche sind und die humanen Bedürfnisse der Gesellschaft voranbringen 

• innovativ sind, d.h. wenn aus einer neuen oder veränderten  Lösung eine funktionierende Lösung 

mit sozialer Wirkung entsteht bzw. praxistauglich ist 

• eine klare Vision und Ziele sowie messbare Indikatoren besitzen 

• modellhaft und bestenfalls übertragbar sind  

• eine entscheidend positive Veränderung des Bestehenden nach sich ziehen 

• Bewährtes, aber Bedrohtes, bewahren helfen  

• nachhaltig - auch ohne spätere Unterstützung durch die Stiftung - verankert werden können  

• die Kooperation kirchlich-gesellschaftlicher Akteure fördern 

 

Bei allen Förderprojekten erwartet die Stiftung, dass sie bei Planung und Umsetzung angemessen 

einbezogen wird. 

In der Regel fördert die Stiftung nur solche Projekte: 

• wenn das Vertrauen in das Management-Team bzw. den CEO der geförderten Institution gegeben 

ist 

• an deren Finanzierung sich weitere Partner beteiligen 

• eine Exitstrategie vorliegt 

 



Das Projekt bzw der Antrag liegt der Geschäftsführung der Fidel Götz Stiftung spätestens 6 Wochen 

vor der nächsten Stiftungsratssitzung vor  (informieren Sie sich bitte über die jeweiligen 

Stiftungsratsdaten). 

 

4. Projektanträge sind entsprechend dem nachfolgenden Fragekatalog darzustellen und zu 

begründen. Erwartet wird eine knappe Darstellung. 

1. Antragstellende Institution/Organisation; Geschichte, Gründung und Track Rekord der 

Organisation; von was unterscheidet sich ihre Organisation zu anderen? Kontrollstelle der 

Organisation? 

2. rechtlicher Status; Statuten, etc. der Organisation 

3. Namentliche Bezeichnung des Geschäftsführers oder der Geschäftsführerin; Kompetenzen und 

Erfahrungen dieser Person beilegen; Adresse und Erreichbarkeit  

4. Projektverantwortlicher und Zusammensetzung des Projektteams: Welche Personen werden das 

geplante Projektteam voraussichtlich umfassen? Welche konkreten Erfahrungen bringen die 

genannten Personen mit? Verlangt sind pro Person die drei wichtigsten bisherigen 

Projektbeteiligungen.  

5. Worin besteht die Motivation der beteiligten Leute an diesem Projekt? Es wird erwartet, dass jede 

Person ihre Motivation in maximal 3 Sätzen formuliert.  

6. Welche Vision bezüglich des Projektes haben die Projektmitglieder? Die Vision ist auf maximal 

einer halben A4-Seite zu formulieren. 

7. Definieren Sie die Mission der Organisation;  

8. In welchem Verhältnis steht die Projektidee zu bereits bestehenden Aktivitäten? 

9. Mit welchen Maßnahmen wird die Durchführung und Nachhaltigkeit des Projektes gewährleistet?  

10. Wie messen Sie das Projektresultat? 

11. Mit welchen anderen Institutionen/Organisationen besteht bezüglich dieser Projektidee bereits 

eine konkrete und erfolgreiche Zusammenarbeit?  

12. Welches sind nach Ansicht des Projektteams die totalen Kosten des Projektes? Welcher finanzielle 

Beitrag wird von der Fidel Götz Stiftung erwartet? Bitte detailliertes Budget vorlegen. 

13. Welche finanziellen Beiträge zu diesem Projekt haben Sie bereits erhalten und von wem? Wie 

sieht die längerfristige Finanzierung des Projektes aus? Besteht eine Kontinuitätsgarantie? 

14. Welches ist Ihre Eigenleistung? 

15. Besteht eine Bankbeziehung? Wenn ja, welche? 

16. Zeitplan des Projektes: in welchem Zeitrahmen ist das geplante Projekt realisierbar? 

17. Projektevaluation: eine Projektevaluation wird am Ende der Projektdauer der Fidel Götz Stiftung 

zugestellt. Die Evaluation beinhaltet  die Erreichbarkeit der gesetzten Ziele bzw. 

Nichterreichbarkeit; die Evaluation weist auf die Stärken und Schwächen des Projektes hin. Sollte 

das Projekt von mehr als einem Jahr von der Fidel Götz Stiftung unterstützt werden, dann wird 

diese Evaluation halbjährlich stattfinden. 

18. Inwieweit qualifiziert sich Ihr Projekt aus Ihrer Sicht für unsere gesetzten Schwerpunkte (siehe 

Punkt 2.)? 

19. Kirchliche Stelle, die das Projekt unterstützt (Referenz)? 

 

Fidel Goetz Stiftung 

Fallsgasse 64 

9492 Eschen 

Fuerstentum Liechtenstein 

Europa 


